
G EWICHTIGE AN HALTSPU N KTE EIN ER KIN DESWOH LGEFAH RDU NG

Defizite im äußeren Erscheinungsbild und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen können ein
lndiz für eine eventuelle Gefährdung sein. Hinzu kommt, dass viele Anzeichen eben nicht offensicht-
lich sind. Allerdings gibt es durchaus Anhaltspunkte, die zumindest auf Schwierigkeiten schließen
lassen und die man als ,,Warnsignale" verstehen sollte: Oft werden viele verschiedene einzelne An-
haltspunkte nebeneinandergeseh.en. 

:

Außere Erscheinung des Kindes oder des Jugendlichen

. Häufig verschmutzte, verwahrloste und / oder witterungsunangemessene Kleidung

. Verletzungen ohne erkennbare Ursache (2.B. Blutergüsse, Striemen, Verbrennungen, Kno-
chen brüche) bzw. häufige Kranken hausaufenthalte

. Unterernährung (klar erkennbare Rippen)

. unzureichende Körperhygiene (dreckige oder lange Fingernägel, ungepflegte Ohren und

Haare, Schmutz- und Kotreste auf der Haut, unbehandelte entzündete Hautoberfläche, fau-
lende Zähne, U ngezieferbefal l)

'i.-' . Retardierungen im kognitiven und motorischen Bereich ohne adäquate Förderung

Verhalten des Kindes oder des Jugendlichen
. Verhaltensauffälligkeiten allgemein

. Mangelndes Sozialverhalten

. völlige Distanzlosigkeit und / oder Aggressivität

. selbst- und fremdgefährdendes Verhalten

. apathisches oder stark verängstigtes Verhalten

. unangemessenes Verhalten gegenüber pädagogischen Fachkräften / Personensorgebe-
rechtigten

. Motorische und sprachliche Auffälligkeiten

. Außerungen, die auf Misshandlungen, Missbrauch oder Vernachlässigung hinweisen

Erhebliche unentschuldigte Fehlzeiten

. Aufenthalt des Kindes zu altersunangemessenen Zeiten in der Öffentlichkeit ohne Erzie-
hungsperson

. tätlicheAngriffe gegenüber anderen Kindern (schlagen, beißen, würgen etc.)

. hat keine festen Spielpartner r

. akzeptiert die Bedürfnisse von Anderen nicht

. ignoriert Grenzsetzungen

Verhalten von Erziehungspersonen

E . nicht ausreichende und völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung

§ . wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Eziehungspersonen und / oder gegenüber

; dem Kind
N..g o massives Beschimpfen, Angstigen und Erniedrigen des Kindes
E

ä . Unterlassung von medizinischer Versorgung
6 . Verweigerung der Förderung eines beeinträchtigen Kindes



. Kind wird häufig oder über einen langen Zeitraum unbeaufsichtigt oder in Obhut offenkundig
ungeeigneter Personen gelassen; auch ständig wechselnde Betreuungspersonen

. Verweigerung von Trost, Schutz und Körperkontakt

. lsolierung des Kindes (2. B. Kontaktverbot zu Gleichaltrigen)

. Gewährung des unbeschränkten Zugangs zu gewaltverherrlichenden und / oder pornogra-
phischen Medien

. Unangemessene Reaktion derlEltern beiAnsprache auf mögliche Defizite / Ablehnung von
Gesprächsangeboten

. häufig berauschte und / oder benommene bzw. eingeschränkt steuerungsfähige Erschei-
nung der Pesonensorgeberechtigten, die auf Drogen-, Alkohol- bzw. Medikamentenmiss-
brauch hindeuten

. Hinweise auf nicht behandelte, psychiatrische Erkrankung der Erziehungsperson, wie z. B.
stark verwirrtes Erscheinungsbild / Apathie / Suizidalität

. Geistige oder schwere körperliche Behinderung der Erziehungsperson, die sie an der Wahr-
nehmung ihrer Erziehungsaufgabe hindert; die Hilfe Dritter wird verweigert

Wohnsituation der Familie
. Obdachlosigkeit

. Wohnung ist vermüllt, völlig verdreckt, verschimmelt oder weist Spuren von äußerer Gewalt-
einwirkung avf (2. B. stark beschädigte Türen)

. Nichtbeseitigen von erheblichen Gefahren im Haushalt wie defekte Stromkabel, offene
Steckdosen, Herumliegen von Drogenuntensilien

. unzureichende Räumlichkeiten

. fehlender eigener Schlafplatz für das Kind

. fehlende oder defekte Heizung, fehlender Strom, kein fließendes Wasser

. nicht artgerechte und gesundheitsschädliche Tierhaltung

Soziale Situation des Kindes/Jugendlichen

Fehlen von jeglichem Spielmaterial

. lsolation der Familie im Wohnungsumfeld

. Desintegration in der eigenen Familie

. keine Abgrenzung zu anderen Menschen / ,,Dauerbelagerung" von Besuchern

. Existentielle finanzielle Notlage 1

. Verschuldung

. fehlende Krankenversicherung

. fehlende Tagesstruktur in der Familie (inbesondere Tag-Nacht-Rhytmus)

Diese Aufzählungen sind nur beispielhaft. Sie können durchaus dazu dienen, die eigene Aufmerksam- ä
keit verstärkt auf eventuell bestehende Probleme zu lenken. Hilfreich für die Einschätzung einer mög- ä
lichen Kindeswohlgefährdung und zur eigenen Enttastung, ist eine regelmäßige Dokumentation des 'ß

Wahrgenommenen. 3

Bei einem Verdacht muss maßvoll und angemessen reagiert werden. B

ä


